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Fahrschule 
 
Ausbildung zum/ zur Linienbusfahrer/ in im ÖPNV 
 
 
Die Ausbildung beinhaltet neben der erforderlichen Fahrerlaubnisausbildung alle 
berufsbezogenen Qualifizierungen zur Ausübung der Tätigkeit als Linienbusfahrer/in. 
Sie kann durch die Agentur für Arbeit als Bildungsmaßnahme gefördert werden. 
 
 
Voraussetzungen: 
 
• Mindestalter 21 Jahre 
• Keine gesundheitlichen Einschränkungen 
• Keine strafrechtlichen Auffälligkeiten 
• Keine verkehrsrechtlichen Auffälligkeiten (max.3 Punkte in Flensburg) 
• Zulassung zur Prüfung für die Führerschein-Klasse D durch das Landesamt für 

Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 
• Besitz des Führerscheins Klasse B (PKW) seit mindestens 2 Jahren 
• Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Bereitschaft zur Schicht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit 
 
 
Einsatzbereiche:  
 
• Als Linienbusfahrer/ in im ÖPNV 
 
 
Förderung und Abschluss: 
 
• Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist eine Förderung durch die Agentur für Arbeit 

möglich 
• Erwerb der Fahrerlaubnis der Klasse D und der Grundqualifikation nach dem 

Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz 
• Zertifikat der Verkehrsakademie Omnibus 
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Fahrschule  
 
Ausbildung zum/zur Omnibusfahrer/in im ÖPNV 
 
Berufsaussichten: 
 
• Sehr gute Aussichten auf einen Dauerarbeitsplatz 
 
 
Zeitraum: 
 
• 5,5 Monate 
 
 
Maßnahmennummer: 
 
• 962-7009-2011 
 
 
Lehrplan: 
 
• Fahrerlaubnisausbildung, Grundqualifikation, ÖPNV-spezifische Ausbildung, 

Praktikum, berufsspezifische Seminare 
 
 
Informationsveranstaltung:  
 
• Zur Ausbildung, zum Anforderungsprofil und zum Berufsalltag finden in der 

Verkehrsakademie Informationsveranstaltungen mit anschließendem 
Auswahlverfahren statt. 

 
Bitte nur telefonische  Bewerbungen . 

 
Ansprechpartner: 
 

Fr. Bulicke, Fr. Kröher 
Verkehrsakademie 
Service-Büro 
Telefon: 030-256 25435 
Mo. – Fr. 7:00 – 14:00 Uhr 


